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Hans Küng, dessen Buch „Unfehlbar? FEıne Anfrage“ (1970) Kırche mMi1t Hans Domboaois als iıne Art „Militärmonarchie
sich die Jüngste Dıiıskussion die Unfehlbarkeit entzündet hat, hne politisches Gememwesen und aktıves Gemeimndebewufßrt-
hatte darauf auiImerksam gemacht, da{ß INa  3 die Untehlbar- se1n, da{fß S1e einer Natıon 1mM Zustande der Mobilmachung
keitsdefinition nıe verstehen werde, wenn INa lediglich den gleicht“. Schon Johann dam Möhler hatte darauf hingewiesen,
exXt der Konzilskonstitution analysiert. Seine Anfrage zielte dafß der Irrtum der ultramontanen Ekklesiologie darın bestehe,
Q auf die zeıtgenössischen Voraussetzungen und Implika- die Notordnung verabsolutieren und 1n ein alle anderen
tionen des Dogmas ab Eınen Teil der hier: sichtbar werdenden Gestaltungen des normalen kirchlichen Lebens ausschließendes
Forschungslücke versucht die Habilitationsschrift des Bochumer dogmatisches System bringen. Pottmeyers Untersuchungen
Fundamentaltheologen Herrmann Josef Pottmeyer schlie- bestätigen diesem Punkt die Sıcht Möhlers. Der st
ßen Pottmeyer untersucht die theologisch-wissenschaftliche 1te- lesenswerte Band wırd auch 1mM ökumenischen Gespräch der

des Jahrhunderts bis ZU Vatikanum auf iıhr Un- Kirchen ber eın unıversales Amt der Einheit der Kirche beste
fehlbarkeitsverständnis hin Er beschränkt sıch dabei auf dıe 1enste eisten.
„ultramontanen“ Theologen, we11 deren Intentionen die MaJ)Jo-
rıtät der Konzilsväter bestimmten und sıch auch nach dem
Konzıl als einflußreicher erwıesen „als dıe durch die Mınorität AUL Religionsrechtliche Schriften. Abhandlungen
auf dem Konzil veranlafßten Korrekturen und Einschränkun- Z Staatskirchenrecht und Eherecht. Verlag Duncker Hum-
“  gen (16) Entsprechend der „ekklesiologischen Geographie“ blot, Berlin 1974 Halbbände 1166 198 . —
(R Aubert) des Jahrhunderts siınd Frankreich, Deutschland
und Osterreich SOW1e Rom die Hauptschauplätze der ultra- Das Normativıtätsdefizit uUNscecIrer Gesellscha f} erd erst ann

Entwicklung. Kennzeichnend für den behandelten sichtbar, WeNn der rapıde soz1iale Wandel ıcht schlicht als Fort-
Zeiıtraum ISt, da{fß die Lehre VO!] der Unftehlbarkeit des Papstes schritt etikettiert und der Traditionsverlust ebensoAnfang des 19. Jahrhunderts allgemeıin abgelehnt wurde; schlicht als Preisgabe ewı1ger Werte eklagt wiırd. Und derinnerhalb eınes Zeitraumes VO  3 1Ur knapp Jahren tand S$1e eigentlıche Grund wırd deutlich, Wenn INa  3 1mM „Entsprechungs-ann immer mehr Freunde, bis s1e schließlich iıhre XiIiremst verhältnis VO  } Tradıitionsverfall und Fortschrittskrise“ Lübbe)Fassung bei den Neoultramontanen erhielt (ın dieser Fassung erkennt, dafß die Antithetik VO Tradıtion und Fortschritt, VOallerdings VO Konzıl selbst nıcht dogmatiısıert wurde}) Wıe
konnte Z kommen? Die nNntwort auf diese Frage sucht

welcher dıe modernen Jahrhunderte lebten, 1n eben diesem Ent-
sprechungsverhältnis „erledigt“ 1St. Der Staatskirchenrechtler

und findet Pottmeyer VOTr dem Hıntergrund der politischen und Rechtshistoriker aul Mikat, Ordinarıius der Uniiversität
Ereignisse des 19. Jahrhunderts. Gallikanismus (aufgrund der Bochum, hat diesen Sachverhalt 1n zahlreichen AbhandlungenLia1son mit dem Ancıen Regime) und reichskirchlicher Episko- und Vorträgen, die den vorliegenden Doppelband bilden, kon-palismus (aufgrund der Verbindung mıiıt der Staatskirchen- kretisiert. Dıie Beıiträge konzentrieren siıch auf dıe ProblematikKoöheitslehre des Absolutismus 1n Preußen, Osterrei und Süd- des Verhältnisses zwıschen dem säkularen Staat und den Kır-
deutschland) tür diejenigen, die eine freie Kırche wollten, chen In den Beıträgen Aaus den Jahren 1960 bıs 1973 liıegt der
keine adäquaten Gesprächspartner. 50 sammelten sıch zahlreiche Akzent eiınem Teil auf der Kompetenz des Staates 1n
Katholiken (Laıen und der Seelsorgsklerus) 1n der ultramonta- der Gestaltung des Eherechtes ın einer weltanschaulich plura-
1nen Bewegung, die innerkirchlich den Episkopalismus für lıstischen Gesellschaft Darın drückt sıch gewilß das praktischedie absolute Entscheidungsgewalt des Papstes, nach aufßen ber Engagement des Bundestagsabgeordneten Aaus (seıt 1969; VOo
für die Freiheit der Kırche VO Staat kämpfte, die 1m sOuvera- War Mikat Kultusminister des Landes Nordrhein-
nen Papst besten gewährleistet schien. Die ultramontane Westfalen); ber die Notwendigkeiten des politischen Kom-
Bewegung hat Iso nach Pottmeyer sowohl einen politischen prom1sses werden VO Verfasser gesehen VOr dem HintergrundW1C auch einen ekklesiologischen Rahmen, die sıch gegenselt1g der geschichtlıchen ewordenheit VO  ' Normen (SO 1n der abend-
bedingten. Beiden Aspekten 1Sst Pottmeyer mi1t größter orgfalt ländischen Geschichte der Eheschließungsformen, der Scheidung,
nachgegangen. des Verhältnisses der Ehegatten und sehr ausführlich und 1n
Eıines der wichtigsten Ergebnisse seiner Studie 1St C5S, die Bedeu- weıiıtem hıstorischem Rückgriff besonders tesselnd des Zer-
Lung des absolutistischen Souveränitätsbegriffs für die Unfehl- rüttungsprinz1ıps) un 1n einer nüchternen Analyse des CN-
barkeitsfrage herausgestellt haben Dıie UÜbernahme des wärtigen Bestandes. Dıie Originalıtät der Arbeiten Mikats be-
Souveränıtätsbegriffs geschah 1mM Zusammenhang der Behaup- steht ber darin, dafß gerade nıcht 1n den Hıstorismus Aa US -

Lung der Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem absoluten weiıcht der dem vielbegangenen Weg der Normativıtät des
5Souveränitätsanspruch des Staates. Wıe 1M Staat Monarchıie) Faktischen olgt, sondern die Situation als eine fundamentale
die Urteile der höchsten Gewalt notwendig ırreformabel un Orientierungskrise offenlegt. Ihr gegenüber 1sSt das als allein
inappellabel sınd, auch 1n der Kirche, die als Monarchie VT - noch praktikabel angesehene Zerrüttungsprinzıp nıcht mehr als
standen wurde. Es wırd eutlıch, da{fß für die ultramontane eın Eingeständnis, zumal Miıkat davon abraten mufß,
Theologie dıe päpstliche Unfehlbarkeit 1mM wesentlichen eıne eınen gesetzlichen Indizienkatalog für die Zerrüttung Z.U -

verfassungspolitische Frage Wr Unabhängigkeit nach a.ußen legen, derweilen „keine Liste VO  } Beispielen die Vielfalt der
klare Entscheidungskompetenz nach innen. Dıe ultramontane Wirklichkeit gSanz ın den Grift bekommen könnte“. Wıe freilich
Argumentation 1 Sanzen eıne bedrängte geist1ge und dıe Rechtsprechung Kriıterijen herausarbeiten soll, Mas INa sıch
politische Lage der Kırche VOTAaUS, 1n der das Papstamt die e1n- fragen. Die Schwierigkeiten der scheidungsrichterlichen Praxıs,
Z1g tragende und politischem Handeln fähige Struktur dar- derentwillen der Gesetzgeber die Verschuldensscheidung pre1s-
stellt, ın der die Weiıterexistenz der Kırche völliıg VO der utO- gveben wiıll, „dürfen ıcht arüber hinwegtäuschen, dafß CS ein
rıtät des Papstes bhängt Mıt echt we1lst Pottmeyer auf den Schuldigwerden x1bt, unabhängig davon, ob (Geset7z der Rıch-
Notstandscharakter dieser Sıtuation hın „Die ultramontane terspruch CS kennen der nıcht“ Damıt verwelst Miıkat auf die
_Kirchenordnung berücksichtigt eınen Extremfall“, S1€e regelt die Anthropologıie. Wenn siıch dabei mehrtach auf Arnold Gehlen


